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GGrruunnddsscchhuullee  

BBlliieeddeerrssddoorrff--NNootttteennssddoorrff  
SScchhuullssttrraaßßee  44,,  2211664400  BBlliieeddeerrssddoorrff  

  BBlliieeddeerrssddoorrff::  0044116633//22114488      FFaaxx::  0044116633//881122119955  

  NNootttteennssddoorrff::  0044116633//22777733  
e-mail: verwaltung@gsblino.de 

 
 

Verbindliche Anmeldung für die Teilnahme  
an der Mittagsbetreuung und Verpflegung 

 
 
Hiermit melde/n ich/wir 
 
_____________________________________________________________ 
Name, Vorname der/des Erziehungsberechtigten 
 
_____________________________________________________________ 
Straße, PLZ, Ort 
 
____________________________________________________________ 
Telefon/E-Mail 
 
mein/unser Kind 
 
____________________________________________________________ 
Name, Vorname 
 
____________________________________________________________ 
Geburtsdatum 
 
 
verbindlich zur Betreuung/Verpflegung in der Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf an. 
 
Mein Kind besucht im Schuljahr 2022/2023  die Klasse _____ in Bliedersdorf 
       die Klasse _____ in Nottensdorf. 
 
 
Die Vertragsbestandteile zur Betreuung und Verpflegung habe(n) ich/wir zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
______________________  ______________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
 
 

mailto:verwaltung@gsblino.de
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Vertragsbestandteile zur Mittagsbetreuung und Verpflegung (Schuljahr 2022/23) 
 
Vertragsgegenstand: 
 
Die Mittagsbetreuung an der Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf findet für Schüler und 
Schülerinnen der 1.-4. Jahrgangsstufe von Montag bis Freitag von 12.45 Uhr bis 14.15 Uhr an 
beiden Standorten statt. Sie wird von Betreuungskräften durchgeführt, die die Aufsicht über 
die angemeldeten Kinder übernehmen. Die Schülerinnen und Schüler bekommen ein 
Mittagessen. Während der Betreuung wird ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre Hausauf-
gaben zu erledigen. Soweit möglich, werden sie dabei vom Betreuungspersonal unterstützt, 
jedoch liegt die Kontrolle auf Vollständigkeit und Richtigkeit bei den Eltern.  
 

• Die Anmeldung gilt mit Beginn des neuen Schuljahres im August 2022. 

• Die Anmeldung ist bis Ende des Schulhalbjahres verbindlich. Eine schriftliche Kündigung ist 
von beiden Seiten 4 Wochen zum Schulhalbjahresende möglich. Erfolgt keine fristgerechte 
Kündigung, verlängert sich die Teilnahme um ein weiteres Halbjahr. Die Teilnahme erlischt 
automatisch nach der Vollendung der 4. Klasse, bzw. nach Verlassen der Schule.  

• Die Betreuung und Verpflegung erfolgt grundsätzlich von Montag bis Freitag in der Zeit ab 
12.45 Uhr (abhängig von der Klassenstufe) bis 14.15 Uhr.  

• Die Kosten für die Betreuung übernimmt die Samtgemeinde Horneburg. 

• Sollte ein angemeldetes Kind nicht zur Betreuung/Verpflegung erscheinen können, ist die 
Klassenlehrerin (Eintrag ins Hausaufgabenheft oder per E-Mail) umgehend davon in Kenntnis 
zu setzen. 

• Bei vorzeitiger Abholung oder wenn das Kind nicht alleine gehen darf, aber aus-
nahmsweise mit anderen Kindern oder Eltern mitgehen soll, benötigen wir unbedingt eine 
Mitteilung (schriftlich im Hausaufgabenheft), weil es erfahrungsgemäß immer wieder zu 
Unsicherheiten bei den Kindern kommt!!! 

• Die Kosten für die Mittagsverpflegung betragen monatlich 63,00 € je Kind. Die Zahlung 
erfolgt per SEPA-Lastschrift. Der Betrag ist im Schuljahr 2022/23 für 11 Monate zu zahlen. 
Der Betrag wird ab September 2022 zum 5. eines Monats per Lastschrift eingezogen. 

• Eine Erstattung der monatlichen Verpflegungspauschale im Krankheitsfall erfolgt erst ab der 
4. Woche der Erkrankung. 

• In den Ferien und an Feiertagen findet keine Betreuung statt.  

• Es werden nur angemeldete Kinder betreut.  

• Sollte eine Lastschrift nicht erfolgreich durchgeführt werden können, erheben wir eine 
Bearbeitungsgebühr/Mahngebühr in Höhe von 10,--€. Nach 2maliger Rücklastschrift wird der 
Vertrag umgehend gekündigt. 

• Während der Betreuungszeit sind die Betreuungskräfte grundsätzlich für die Schüler 
verantwortlich. Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übernahme der Schüler durch die 
Betreuungskräfte in der Einrichtung. Sie entlassen die Schüler unmittelbar nach Ende der 
Betreuung. Eine weitere Aufsichtspflicht des Betreuungspersonals, insbesondere für den 
Heimweg, besteht nicht. Für Schüler, die sich ohne Abmeldung aus der Betreuung entfernen, 
wird keine Verantwortung übernommen.  

 Ausschluss von der Betreuung/vom Mittagessen: Wenn ein Kind gegen Regeln verstößt, sich 
den Anweisungen der Betreuerinnen widersetzt, andere Kinder nachhaltig stört und ein 
aggressives und/oder respektloses Verhalten zeigt, kann es mit sofortiger Wirkung und 
Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten von der Betreuung/ vom Mittagessen 
ausgeschlossen werden! 

• Die Teilnahme am Betreuungsangebot fällt unter den Versicherungsschutz der gesetzlichen 
Schülerunfallversicherung. Hiervon wird auch der Weg zwischen Wohnung und Schule und 
umgekehrt erfasst. Über die gesetzliche Unfallversicherung hinaus können Eltern eine 
freiwillige Schülerzusatzversicherung abschließen.  



Seite 3 von 4 

 
 
 
 

Ergänzungen zum Mittagessen und zur 
Mittagsbetreuung 

 
 

Name des Kindes:………………………………………….... Klasse:……………….. 
 
Ich/wir melde(n) mein/unser Kind für folgende Menü-Kategorie an: 
 

□ Vollkost 

□ Vollkost ohne Schweinefleisch 

□ Vegetarisch 

 
Folgende Nahrungsmittel darf mein/unser Kind nicht essen: 
 
_________________________________________________________________ 
 
Krankheiten/Allergien/Medikamente: 
 
 ________________________________________________________________ 

 
 
□ Mein/unser Kind darf nach der Betreuung alleine nach Hause gehen. 

 

□ Mein/unser Kind wird abgeholt von        _____________________________ 

 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
_________________  ___________________________________ 
(Ort, Datum)    (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 
 
 

Für sonstige, wichtige Mitteilungen bitte die Rückseite nutzen! 
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GGrruunnddsscchhuullee  
BBlliieeddeerrssddoorrff--NNootttteennssddoorrff  

 
SEPA-Basislastschrift (Core)-Mandat 

 
Zahlungsempfänger  
Vorname und Name/ Firma:  Samtgemeinde Horneburg 

Grundschule Bliedersdorf/ Nottensdorf 
Straße und Hausnummer:  Schulstraße 4 
PLZ und Ort:    21640 Bliedersdorf 
 
Gläubiger-Identifikationsnr.:  DE87 ZZZ0 0001 4523 36 
Mandatsreferenz:   Mittagsverpflegung GS BlieNo 

 
Ich ermächtige /Wir ermächtigen den oben genannten Zahlungsempfänger, 

o einmalig eine Zahlung 
o wiederkehrende Zahlungen  

von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die von oben genanntem 
Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen(n) Lastschrift(en) einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann/ Wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Kontoinhaber (Zahlungspflichtiger)  
 
Vorname und Name:   …………………………………………………………………………….. 
 
Name des Kindes:   …………………………………………………………………………….. 
 
Straße und Hausnummer:  …………………………………………………………………………….. 
 
PLZ und Ort:    …………………………………………………………………………….. 
__________________________ 
 
Kreditinstitut (Name):   ……………………………………………………………………………… 
 
BIC:     ……………………………………………………………………………… 
 
IBAN:     DE………………………………………………………………………….. 
 

 
Ort und Datum:   ……………………………………………………………………………… 
 
Unterschrift/en:   ………………………………………………………………………………. 


